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Vergleich im US-Verfahren / Positive Prospekthaftungsklage / Hinweis zur 
Stimmrechtsausübung auf der Gläubigerversammlung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie heute kurz über die neuesten Entwicklungen im Insolvenzverfahren der 
Solar Millennium AG informieren. 

US-Verfahren: Vergleich mit Gläubigern 

Der Insolvenzverwalter Volker Böhm von Schultze & Braun hat mitgeteilt, dass im 
Insolvenzverfahren über die amerikanischen Beteiligungen des Unternehmens ein 
Vergleich mit den dortigen Gläubigern geschlossen werden konnte. Dadurch könnten der 
deutschen Insolvenzmasse Rückzahlungen in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro zufließen.  
 
Der sich aus dem Vergleich ergebende Zufluss setzt sich im Wesentlichen aus zwei 
Tranchen zusammen: Einerseits aus frei werdenden Bürgschaften in Höhe von rund 6 Mio. 
Euro und andererseits aus einer erfolgsabhängigen anteiligen Zahlung aus dem 
Verkaufserlös des US-Geschäfts. Dieser Anteil wird nach heutiger Einschätzung 
mindestens 5 Mio. Euro betragen. Wenn die zugrundeliegenden Projekte, hierbei handelt es 
sich um die Solarprojekte Blythe und Palen, gut verlaufen, sind sogar Erlöse von rund 10 
Mio. Euro möglich. 
 
Im Insolvenzverfahren über die US-Töchter waren die Forderungen der Solar Millennium 
AG zunächst nicht anerkannt worden. Durch diesen Vergleich konnte nun ein jahrelanger 
kostenintensiver Rechtsstreit vermieden werden. 

Aus unserer Sicht ist der Vergleich insgesamt in Ordnung, auch wenn dadurch die 
Rückzahlung aus den USA unter den von uns erwarteten Rückzahlungsbeträgen liegen 
dürfte. Für die Anleiheinhaber sollte aber aus unserer aktuellen Sicht eine Quote von 
mindestens 10% gesichert sein. Ferner besteht aufgrund zahlreicher erfolgsabhängiger 
Zahlungen aus verkauften Projekten noch deutliches Potential für eine weitaus höhere 
Quote. 
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Positives Urteil im Rahmen einer Prospekthaftungsklage 

Laut eines Artikels auf der Internetseite anwalt.de hat das Landgericht Nürnberg-Fürth in 
einem Urteil vom 28.02.2013 die verantwortlichen Vorstände aus den Gründen der 
Prospekthaftung wegen fehlerhafter Anlegeraufklärung auf Zahlung von Schadensersatz an 
einen Anleger verurteilt. In der Entscheidung des Gerichts soll u. a. ausgeführt worden 
sein: 

„Der Aufbau und der Inhalt des streitgegenständlichen Prospektes vermittle aus der Sicht 
des Empfängerhorizontes den Gesamteindruck einer mittelfristigen, rentierlichen, 
Umweltgesichtspunkte berücksichtigenden Kapitalanlage in ein prosperierendes, gut 
positioniertes und zukunftsfähiges Unternehmen, ohne dass über die mit einer derartigen 
Darlehensgewährung verbundenen üblichen Risiken hinaus weitere, insbesondere das 
Geschäftsmodell insgesamt in Frage stellende und die Rückzahlung der Anleihe 
gefährdende Risiken bestehen würden.“ 

Uns ist das Urteil bislang nicht bekannt. Sollte die Berichterstattung auf anwalt.de jedoch 
den Tatsachen entsprechen, sehen wir gute Chancen für diejenigen Anleger, welche 
ebenfalls eine Prospekthaftungsklage eingereicht haben bzw. einreichen wollen. Wir 
werden Sie hierzu auf dem Laufenden halten. 

Hinweis zur Stimmrechtsausübung auf der Gläubigerversammlung  

An dieser Stelle wollen wir nochmal diejenigen Anleiheinhaber der Anleihen mit den 
WKN A0NKTG, WKN A0V8YQ und WKN A0XFKC darauf hinweisen, dass die nötigen 
Vollmachten und Sperrbescheinigungen bezüglich der Gläubigerversammlung am 7. Juni 
2013 entweder an die SdK oder, sofern Sie von der Kanzlei Nieding hierzu angeschrieben 
worden sind, an die Kanzlei Nieding gesendet werden können. Da die Kanzlei Nieding und 
die SdK gleichlautend abstimmen werden, ist es egal, wen Sie bevollmächtigen. 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitglieder unter 089 / 2020846-0 oder unter 
info@sdk.org zur Verfügung.  

München, 21. März 2013 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Solar Millennium AG! 
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